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V. Fazit

Vor einem Jahr hat der EuGH in seiner Entscheidung 
»EZ gegen Bundesrepublik Deutschland« Grundsatzfra-
gen zum Schutzbedarf syrischer Militärdienstverweigerer 
entschieden.1 Aufgrund des Urteils wurde vielfach davon 
ausgegangen, dass den Betroffenen Flüchtlingsschutz zu-
zuerkennen ist. Viele syrische Schutzsuchende, denen 
zuvor nur subsidiärer Schutz gewährt worden war, stell-
ten daraufhin Asylfolgeanträge. Die seitdem ergangenen 
BAMF- und Gerichtsentscheidungen zeigen jedoch: Die 
Vorgaben des EuGH zeigen kaum Auswirkungen auf die 
deutsche Entscheidungspraxis.

I. Ausgangslage

Schutzsuchende aus Syrien erhalten seit einer Änderung 
der Entscheidungspraxis des BAMF im Jahr 2016 häufig 
nur noch subsidiären Schutz statt Flüchtlingsschutz, wo-
bei die Änderung der behördlichen Praxis mit der Aus-
setzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberech-
tigten einherging.2 Flüchtlingsschutz wird nach wie vor 
zugesprochen bei Personen, die individuelle Verfolgungs-
gründe geltend machen (z. B. aufgrund ihres politischen 
Engagements) sowie bei palästinensischen Geflüchteten, 

* Anya Lean ist Rechtsanwältin in Berlin und darüber hinaus beim In-
formationsverbund Asyl und Migration tätig; Johanna Mantel ist Re-
dakteurin des Asylmagazins.

1 EuGH, Urteil vom 19.11.2020 – C-238/19 EZ gg. Deutschland – Asyl-
magazin 12/2020, S. 424 ff., asyl.net: M29016.

2 Siehe Pro Asyl Meldung vom 14.7.2016: Flüchtlingsschutz verweigert: 
Familiennachzug für Syrer wird weiter beschränkt.

die in Syrien unter dem Schutz der UNRWA standen.3 In 
der Rechtsprechung umstritten ist, ob auch Männer, die 
sich dem syrischen Wehrdienst durch Flucht entzogen 
haben, den Flüchtlingsstatus beanspruchen können. Mit 
dieser Gruppe beschäftigt sich die folgende Übersicht.

Die Frage, welcher Schutzstatus Wehrdienstverwei-
gerern aus Syrien zu gewähren ist, wurde in den letzten 
Jahren zuerst von den Verwaltungsgerichten und spä-
ter von den Oberverwaltungsgerichten unterschiedlich 
beantwortet.4 So nehmen einige Gerichte an, dass bei 
Wehrdienstverweigerern, Reservisten und Deserteuren 
ein Risikoprofil vorliege, das die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft erfordere. Sie gehen davon aus, dass Per-
sonen im militärdienstpflichtigen Alter, die sich durch die 
Flucht ins Ausland dem Militärdienst entzogen haben, bei 
Rückkehr nach Syrien die Gefahr einer staatlichen Ver-
folgung in Anknüpfung an eine – unterstellte – oppositi-
onelle Gesinnung drohe. Gerichte, die die Gegenmeinung 
vertreten, gehen zwar ebenfalls davon aus, dass die Be-
troffenen bei einer Rückkehr nach Syrien zumindest von 
Strafverfolgung und möglicherweise auch von Menschen-
rechtsverletzungen bedroht sein könnten. Die drohenden 
Maßnahmen werden dabei aber als nicht schwerwiegend 
genug eingestuft, um das Niveau von Verfolgungshand-
lungen im Sinne der Flüchtlingsdefinition zu erreichen. 
Daneben wird vertreten, dass die in Syrien drohenden 
Maßnahmen nicht auf die politische Überzeugung der 
Betroffenen abzielen. Es fehle also an der Verknüpfung 
der möglichen Verfolgungshandlung mit einem Verfol-
gungsgrund (hier: politische Überzeugung), die Vor-
aussetzung für den Flüchtlingsschutz ist. Entsprechend 
kommen diese Gerichte zum Ergebnis, dass lediglich sub-
sidiärer Schutz zu gewähren ist.5

3 Siehe hierzu konkretisierend EuGH, Urteil vom 13.1.2021 – C-507/19 
Deutschland gg. XT – asyl.net: M29216 und BVerwG, Urteil vom 
27.4.2021 – 1 C 2.21 – Asylmagazin 9/2021, S. 330 ff., asyl.net: M29730.

4 Siehe asyl.net Meldung vom 25.8.2016: Neue Gerichtsentscheidungen 
zum Schutzstatus Asylsuchender aus Syrien und vom 24.2.2017: Erste 
OVG Entscheidungen zum Schutzstatus von Asylsuchenden aus Syri-
en veröffentlicht.

5 Zuletzt siehe asyl.net, Rechtsprechungsübersicht vom 16.4.2019: Wel-
cher Schutzstatus ist bei Wehrdienstentziehung in Syrien zu gewäh-
ren?
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II. Erste Reaktionen auf das EuGH-Urteil  

»EZ gg. Deutschland« 

Auf eine Vorlage des VG Hannover6 hat der EuGH im 
November 2020 zu mehreren Grundsatzfragen im Zu-
sammenhang mit der Zuerkennung der Flüchtlingseigen-
schaft für syrische Militärdienstverweigerer entschieden. 
Zu der für die deutsche Entscheidungspraxis zentralen 
Frage von Verfolgungshandlung und Verfolgungsgrund 
führte der Gerichtshof aus: 

»Hierbei ist hervorzuheben, dass eine starke Ver-
mutung dafür spricht, dass die Verweigerung des 
Militärdienstes […] mit einem der fünf in Art. 10 
[Qualifikationsrichtlinie] genannten  Gründe in Zu-
sammenhang steht.«7

Die Prüfung der Plausibilität dieser Verknüpfung ist laut 
EuGH dabei Sache der zuständigen nationalen Instituti-
onen. Mit seiner Maßgabe der »starken Vermutung« gibt 
der EuGH aber den deutlichen Hinweis, dass die Mili-
tärdienstverweigerung vom syrischen Staat in aller Regel 
als oppositioneller Akt angesehen werden dürfte und in 
Anknüpfung an die (unterstellte) politische Überzeugung 
verfolgt wird.8 

Das EuGH-Urteil wurde in Fachmedien als klären-
de Grundsatzentscheidung aufgenommen, die »mit der 
divergierenden Rechtsprechung der OVG« aufräumen 
würde.9 Menschenrechtsorganisationen bezeichneten das 
Urteil als Erfolg, es zeige, dass Betroffenen bislang der 
»Flüchtlingsstatus zu Unrecht verweigert« worden sei.10 
Fachleute betonten die am völker- und europarechtlichen 
Schutz orientierte Auslegung des EuGH und wiesen dar-
auf hin, dass die bis dahin ergangenen, die BAMF-Praxis 
bestätigenden Gerichtsentscheidungen eindeutig im Wi-
derspruch zu den Vorgaben des Gerichtshofs stünden.11 
Nur vereinzelt wurde die Meinung vertreten, dass sich 
die dem EuGH-Urteil entgegenstehende Rechtsprechung 
nicht ändern müsse oder werde.12

6 VG Hannover, Beschluss vom 7.3.2019 – 4 A 3526/17 – asyl.net: 
M27109.

7 EuGH, Urteil vom 19.11.2020, a. a. O. (Fn. 1), Rn. 57.
8 Siehe auch asyl.net, Meldung vom 23.11.2020: EuGH-Entscheidung 

zum Flüchtlingsschutz wegen Militärdienstverweigerung in Syrien.
9 Siehe etwa lto.de Meldung vom 19.11.2020: EuGH zum Schutzstatus 

von Syrern – Vorm Wehrdienst kann man flüchten.
10 Siehe etwa proasyl.de Meldung vom 19.11.2020: Erfolg vor dem Euro-

päischen Gerichtshof: Entscheidung zu syrischen Kriegsdienstverwei-
gerern.

11 Siehe etwa Constantin Hruschka, Am Schutz orientiert: Der EuGH 
zum Schutz bei Verweigerung des Militärdiensts in Syrien, VerfBlog, 
20.11.2020; Valentin Feneberg, Schutz bei Wehrdienstentzug für sy-
rische Geflüchtete, VerfBlog, 2.12.2020; Bertold Huber, Anmerkung 
zum EuGH Urteil C-238/19, NVwZ 2021, S. 323 f.

12 Paul Pettersson meinte, dass der EuGH keine Beweislastumkehr vor-
gegeben habe und nicht über Tatsachenfragen entscheidet, Jurwiss 
Blog, 17.12.2020 und Anmerkung zum EuGH Urteil C-238/19, 

III. Asylfolgeanträge aufgrund des  

EuGH-Urteils

Infolge der EuGH-Entscheidung stellten in Deutschland 
viele Syrer im wehrpflichtigen Alter, denen bisher nur 
subsidiärer Schutz zuerkannt worden war, einen Asylfol-
geantrag beim Bundesamt. Sie beriefen sich darauf, dass 
das Urteil des EuGH eine neue Sach- oder Rechtslage dar-
stelle, die eine von dem früheren Bescheid abweichende 
Entscheidung – nämlich die Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft – begründen könne. Entsprechend der 
weit verbreiteten Auffassung unter Fachleuten wurde da-
von ausgegangen, dass die BAMF-Entscheidungspraxis 
aufgrund der EuGH-Vorgaben geändert werden muss. 
Personen, deren Bescheide rechtskräftig abgelehnt wur-
den, wurde häufig geraten, Folgeanträge zu stellen.13 

In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben laut 
BAMF-Asylgeschäftsstatistik 13.585 Schutzsuchende 
aus Syrien Asylfolgeanträge gestellt. Da diese Zahl weit 
über der Zahl von 4.137 Folgeanträgen für das gesamte 
Jahr 2020 liegt, dürfte die Mehrzahl dieser Anträge infolge 
des EuGH-Urteils gestellt worden sein.14

1. BAMF und Gerichte: Asylfolgeanträge unzulässig

Die gestellten Folgeanträge wurden – soweit ersicht-
lich – auch nach der EuGH-Entscheidung weitestgehend 
als unzulässig abgelehnt. Es scheint aufgrund des Urteils 
keine Änderung der BAMF-Entscheidungspraxis erfolgt 
zu sein. Von Dezember 2020 bis Februar 2021 wurde nur 
5,6 % der erwachsenen männlichen Asylsuchenden aus 
Syrien Flüchtlingsschutz zugesprochen, was dem Wert 
von 5,7 % des Jahres 2020, also vor dem EuGH-Urteil, 
entspricht; 71 % bekommen weiterhin lediglich den subsi-
diären Schutz zugesprochen.15

Während manche Antragsteller diese Entscheidung ak-
zeptierten, legten andere Klage gegen die Ablehnung ihres 
Folgeantrags ein.

ZAR 2021, S. 87 f.; Valentin Feneberg prognostizierte, dass Gerichte 
das EuGH-Urteil mit Verweis auf geänderte Tatsachengrundlagen 
umgehen würden, VerfBlog, a. a. O. (Fn. 11).

13 Siehe proasyl.de, Meldung vom 25.11.2020: Hinweise zu Folgeanträgen 
von syrischen Kriegsdienstverweigerern; Der Paritätische, Arbeitshil-
fe zum Schutzstatus syrischer Wehrdienstverweigerer, 2. Auflage Fe-
bruar 2021, abrufbar bei asyl.net unter »Publikationen/Arbeitshilfen 
zum Asylrecht«; BBZ, Meldung vom 28.12.2020: Informationen zum 
EuGH-Urteil vom 19.11.2020 zu syrischen Kriegsdienstverweigerern, 
abrufbar bei bbzberlin.de unter »Aktuelles«.

14 Dies geht aus einem Vermerk vom 17.3.2021 von Thomas Hohl-
feld, migrationspolitischer Referent der Bundestagsfraktion Die 
Linke, hervor (zur Antwort der Bundesregierung vom 10.3.2021, 
BT-Drs. 19/27462, auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke) 
E-Mail-Newsletter Thomas Hohlfeld vom 24.3.2021; Vergleich zwi-
schen BAMF-Asylgeschäftsstatistik 01–03/21 und 01–12/20, bamf.de: 
Themen/Statistik/Asylzahlen.

15 Antwort der Bundesregierung vom 15.3.2021, Nr. 3/127, auf eine 
schriftliche Frage der Abgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke).
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Bis zum heutigen Tag sind wenige Urteile veröffent-
licht, denen eine solche Folgeantragskonstellation zu-
grunde liegt. In den uns bekannten Urteilen wurde die 
Unzulässigkeitsentscheidung des Bundesamts bestätigt.16 

2. Strittig: EuGH-Urteil als Folgeantragsgrund

Die Klageabweisung wurde damit begründet, dass die 
Entscheidung des EuGH keine Änderung der Sachlage im 
Sinne von § 71 AsylG i. V. m. § 51 VwVfG darstelle, da der 
EuGH keine (neue) Feststellung zur Sachlage in Syrien ge-
troffen habe. Auch eine Änderung der Rechtslage sei nicht 
erkennbar, da der EuGH nur deklaratorisch die Vorschrif-
ten des Unionsrecht erläutere, nicht jedoch konstitutiv das 
geltende Recht ändere. Eine Änderung der Rechtslage kön-
ne nur ausnahmsweise durch eine Änderung der Recht-
sprechung eintreten, wenn eine mit Bindungswirkung 
des § 31 BVerfGG ausgestattete relevante Entscheidung 
ergehe. Der Entscheidung des EuGH komme jedoch kei-
ne solche Bindungswirkung zu. Eine andere Einschätzung 
ergebe sich auch nicht aus dem »FMS« -Urteil des EuGH 
aus dem Jahr 2020. In dieser Entscheidung, in der es um 
ungarische Transitlager ging,17 hatte der Gerichtshof aus-
geführt, dass ein EuGH-Urteil, mit dem die Unionsrechts-
widrigkeit einer nationalen Regelung festgestellt wird, 
eine »neue Erkenntnis« im Sinne von Art. 33 Abs. 2 Bst. d 
Verfahrensrichtlinie (Richtlinie 2013/32/EU) darstellt. 
Die Verwaltungsgerichte gehen jedoch davon aus, dass die 
»neue Rechtslage« nur dann vorliegt, wenn sich die Uni-
onsrechtswidrigkeit der asylrechtlichen Erstentscheidung 
aus einem Urteil des Gerichtshofs ergebe oder von einem 
nationalen Gericht inzident festgestellt worden sei.

Dieser Ansicht kann mit überzeugenden Argumen-
ten entgegengetreten werden.18 Aus der Rechtsprechung 
des EuGH geht eindeutig hervor: Eine Entscheidung des 
EuGH stellt »eine neue Erkenntnis« im Sinne von Art. 33 
Abs. 2 Bst. d AsylVerfRL »im Hinblick auf die Prüfung 
eines Antrags auf internationalen Schutz dar, so dass der 
Folgeantrag nicht auf der Grundlage dieser Bestimmung 
abgelehnt werden kann«. Demgemäß müsse bei Vorliegen 
einer solchen neuen Erkenntnis die nach Art. 40 Abs. 2 
AsylVerfRL vorzunehmende Vorprüfung  dazu führen, 
dass der Folgeantrag gemäß Art. 40 Abs. 3 AsylVerfRL in-

16 VG Stuttgart, Urteil vom 4.3.2021 – A 7 K 244/19 – Asylmagazin 
5/2021, S. 174 f., asyl.net: M29485; VG Berlin, Urteil vom 22.6.2021 – 
12 K 112/21 A – asyl.net: M29831; VG Trier, Urteil vom 4.5.2021 – 1 K 
1102/21.TR – asyl.net: M29723; VG Gießen, Urteil vom 2.6.2021 – 2 K 
1643/21.GI.A – asyl.net: M29722; VG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
8.6.2021 – 13 A 239/21 – juris; VG Aachen, Urteil vom 14.5.2021 – 5 
K 3542/18.A – juris.

17 EuGH, Urteil vom 14.5.2020 – C-924/19 PPU, C-925/19 PPU FMS 
u. a. gg. Ungarn – asyl.net: M28528.

18 Für eine ausführliche Begründung siehe Constantin Hruschka, Asyl-
folgeantrag wegen neuer EuGH-Entscheidung, Asylmagazin 5/2021, 
S. 148– 151.

haltlich geprüft werde.19 In einer aktuellen Entscheidung 
zu Asylfolgeanträgen hat der EuGH darüber hinaus fest-
gestellt, dass bestehende nationale Vorschriften zur Wie-
deraufnahme abgeschlossener Verfahren mit den Vor-
gaben der EU-Verfahrensrichtlinie für die Prüfung von 
Asylanträgen im Einklang stehen müssen.20 Für die deut-
sche Rechtslage heißt das, dass Änderungen der »Sach- 
oder Rechtslage«, wie sie in § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG als 
Wiederaufgreifensgründe vorgesehen sind, im Sinne der 
Verfahrensrichtlinie (»neue Elemente oder Erkenntnis-
se«) ausgelegt werden müssen. Die oben dargestellte, bis-
her in der Rechtsprechung vertretene Auffassung (Fn. 16), 
die sich auf den Wortlaut der nationalen Vorschrift in § 51 
VwVfG stützt, kann daher keinen Bestand haben.21

Es wird sich zeigen, ob die Gerichte, die nun laufend 
über die gestellten Folgeanträge entscheiden werden, sich 
auf die bisher einhellige Auffassung in der Rechtspre-
chung festlegen oder im Lichte des Europarechts und der 
einheitlichen Umsetzung des GEAS auch EuGH-Urteile 
als Folgeantragsgrund akzeptieren.

IV. Oberverwaltungsgerichte zu den materi-

ellen Vorgaben der EuGH-Entscheidung

Unabhängig von den Fällen der Folgeantragsstellung 
sind weiterhin vielfach sogenannte Aufstockungsklagen 
von Männern aus Syrien anhängig, die sich dem dorti-
gen Wehrdienst entzogen haben. Seit der Änderung der 
BAMF-Entscheidungspraxis 2016 wurden knapp 32.000 
solcher »Upgrade-Klagen« von syrischen Männern im 
wehrpflichtigen Alter erhoben; Ende 2020 waren noch 
3.670 dieser Klagen anhängig.22 Die nach dem EuGH-Ur-
teil »EZ« ergangenen obergerichtlichen Entscheidungen 
setzen sich, soweit ersichtlich, allesamt mit den Feststel-
lungen des Gerichtshofs auseinander. Als einziges Ober-
gericht hat das OVG Berlin-Brandenburg aufgrund der 
»EZ« -Entscheidung des EuGH seine Rechtsprechung 
geändert. Es stellte fest, dass syrischen Männern, die den 
Wehrdienst verweigert haben, unter Berücksichtigung 
des EuGH-Urteils die Flüchtlingseigenschaft zuzuerken-
nen ist. Ihnen drohe politische Verfolgung wegen einer 

19 Siehe EuGH, Urteil in der Rs. »FMS«, a. a. O. (Fn. 17).
20 EuGH, Urteil vom 9.9.2021 – C-18/20 XY gg. Österreich – asyl.net: 

M29993, ausführlich zitiert in diesem Heft ab S. 434.
21 So auch Inken Stern, Anmerkung zum EuGH Urteil »XY gg. Öster-

reich«, in diesem Heft ab S. 437. Zur richtlinienkonformen Anwen-
dung der Vorschrift des VwVfG hat sich das BAMF auch geäußert, 
siehe Aktualisierungen vom 2.11. und 17.11.2021 in asyl.net, Meldung 
vom 28.10.2021: »EuGH stärkt Rechte von Asylsuchenden bei Asyl-
folgeanträgen«.

22 Siehe Vermerk vom 17.3.2021 von Thomas Hohlfeld, a. a. O. (Fn. 14).
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ihnen von dem syrischen Regime zugeschriebenen oppo-
sitionellen Haltung.23

Die anderen Obergerichte bleiben auch angesichts der 
EuGH-Entscheidung grundsätzlich bei der Feststellung, 
das Personen, die sich durch Flucht dem syrischen Mili-
tärdienst entzogen haben, nicht die Flüchtlingseigenschaft 
zuzuerkennen ist, wenn keine weiteren Verfolgungsmerk-
male hinzutreten.

1. Geänderte Tatsachengrundlage

Kurz nach Veröffentlichung des EuGH-Urteils hat es der 
VGH Baden-Württemberg abgelehnt, die Berufung bei 
vorgetragener Verfolgung wegen Militärdienstentziehung 
in Syrien zuzulassen: Aus dem EuGH-Urteil folge nicht, 
dass unterschiedslos jedem syrischen Staatsangehörigen 
im wehrpflichtigen Alter »automatisch« die Flüchtlingsei-
genschaft zuzuerkennen sei. Auch die vom EuGH formu-
lierte »starke Vermutung« bei tatsächlich anzunehmen-
der Militärdienstverweigerung ziele primär auf die Frage 
nach politischer Vorverfolgung ab.24 In späteren Urteilen 
blieb das Gericht bei dieser grundsätzlichen Bewertung, 
betonte die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung und 
befand, dass die vom EuGH formulierte »starke Vermu-
tung« einer politischen Verfolgung bei tatsächlich anzu-
nehmender Militärdienstverweigerung aufgrund aktuel-
ler Erkenntnisse derzeit als widerlegt angesehen werden 
müsse.25

Der VGH schloss sich damit dem Urteil des OVG 
Nordrhein-Westfalen an, das für Wehrflüchtige sowohl 
die Gefahr einer flüchtlingsrelevanten Bestrafung oder 
sonstigen Verfolgung als auch die erforderliche Verknüp-
fung mit einem Verfolgungsgrund verneint hatte.26 Dies 
sah das OVG jedenfalls für Personen als gegeben an, die 
sich dem Wehrdienst vor der Einberufung entzogen hät-
ten. Das Gericht ließ offen, ob seine Einschätzung auch 
für Deserteure und Überläufer gelte.

Ähnlich sah es auch das Niedersächsische OVG: Erst 
eine unmittelbar drohende Strafverfolgung oder Bestra-
fung wegen Verweigerung des Militärdienstes könne eine 
flüchtlingsrechtlich relevante Vorverfolgung begründen. 
Zudem fehle es an der erforderlichen Verknüpfung mit 
einem Verfolgungsgrund.27

23 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.1.2021 – 3 B 109.18 – Asyl-
magazin 5/2021, S. 168 ff., asyl.net: M29482. 

24 VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 22.12.2020 – A 4 S 4001/20 
– Asylmagazin 1–2/2021, S. 31 f., asyl.net: M29155.

25 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 4.5.2021 – A 4 S 468/21 – asyl.
net: M29598; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 4.5.2021 – A 4 
S 470/21 – asyl.net: M29635, VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 
4.5.2021 – A 4 S 469/21 – asyl.net: M29634.

26 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.3.2021 – 14 A 3439/18.A – 
Asylmagazin 5/2021, S. 165 ff.,  asyl.net: M29545.

27 OVG Niedersachsen, Urteil vom 22.4.2021 – 2 LB 147/18 – asyl.net: 
M29702.

Laut dem OVG Sachsen-Anhalt fehlen hinreichende 
Anknüpfungspunkte für die Annahme , dass das syrische 
Regime jedem, der sich durch das Verlassen des Landes 
dem Militärdienst (Wehrdienst und Reservedienst) ent-
zogen habe, eine regimefeindliche bzw. oppositionelle 
Gesinnung unterstelle. Dies gelte jedenfalls, sofern nicht 
weitere risikoerhöhende Faktoren in der jeweiligen Per-
son vorlägen, die auf eine Regimegegnerschaft hinweisen 
könnten.28

Der VGH Hessen greift die oben genannten Grün-
de auf: Es fehle an einer beachtlichen Verfolgungswahr-
scheinlichkeit und der Verknüpfung mit einem Ver-
folgungsgrund. Zudem sei die vom EuGH aufgestellte 
»starke Vermutung« einer Verknüpfung zwischen (unter-
stellter) Verfolgungshandlung und Verfolgungsgrund in 
Bezug auf Syrien aktuell widerlegt.29

Ähnlich begründet auch das OVG Sachsen seine Ent-
scheidung.30 »Einfache Wehrdienstentzieher« ohne hin-
zutretende Risikofaktoren bräuchten keine Verfolgung zu 
befürchten. Ergänzend geht das OVG Sachsen auch auf 
die Frage ein, ob syrische Wehrdienstleistende befürch-
ten müssten, bei einem Einsatz im laufenden Konflikt zur 
Beteiligung an Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit gezwungen zu werden. Wäre dies der 
Fall, wäre die Strafverfolgung oder Bestrafung wegen der 
Verweigerung, sich an derartigen Taten zu beteiligen, als 
Verfolgungshandlung zu werten (Art. 9 Abs. 2 Bst. e QRL). 
Hierzu führt das OVG aus, dass aufgrund der aktuellen 
militärischen Situation in Syrien nicht davon auszugehen 
sei, dass Wehrdienstpflichtige, die ihren hypothetisches 
Einsatzgebiet nicht kennen, Kriegsverbrechen begehen 
würden. Damit schätzt das OVG im September 2021 
die Frage, ob ein völkerrechtswidriger Krieg in Syri-
en herrscht, anders ein als der EuGH noch im Novem-
ber 2020 in seinem Urteil in der Rechtssache »EZ«.

Bereits kurz nach der EuGH-Entscheidung wurde die 
Vermutung geäußert, dass die obergerichtliche Recht-
sprechung die Vorgaben des EuGH mit Verweis auf eine 
geänderte Tatsachengrundlage umgehen werde.31 Diese 
Prognose hat sich bewahrheitet.

2. Beweislast

Auch die Frage, ob durch die EuGH-Entscheidung eine 
Beweislastumkehr erfolgt ist, wurde diskutiert.32 Die Fra-
ge der Beweislast greift der VGH Baden-Württemberg 

28 OVG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 1.7.2021 – 3 L 154/18 – asyl.net: 
M29855.

29 VGH Hessen, Urteil vom 23.8.2021 – 8 A 1992/18.A – asyl.net: 
M30000.

30 OVG Sachsen, Urteil vom 22.9.2021 – 5 A 855/19.A – asyl.net: 
M30124.

31 Valentin Feneberg, VerfBlog, a. a. O. (Fn. 11).
32 Paul Pettersson, ZAR, a. a. O. (Fn. 12).
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in einer Entscheidung aus August 2020 explizit auf und 
stellt klar, dass trotz des EuGH-Urteils grundsätzlich die 
schutzsuchende Person die (materielle) Beweislast für das 
Vorliegen der (positiven) Voraussetzungen für die Zuer-
kennung der Flüchtlingseigenschaft trage.33 Eine Aussage 
dergestalt, dass »im Zweifel« internationaler Schutz zu ge-
währen ist, ließe sich dem EuGH-Urteil nicht entnehmen. 
Bei einer unklaren Erkenntnislage im Zweifel schutzori-
entiert zu Gunsten der asylsuchenden Person zu entschei-
den, würde dagegen einen »materiellen Rechtsverstoß« 
begründen, denn gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 AsylG bzw. Art. 2 
Bst. d QRL muss die Furcht der schutzsuchenden Person 
vor Verfolgung begründet sein, damit ihr die Flüchtlings-
eigenschaft zuerkannt werden kann. 

Der VGH bezieht sich dabei auf das BVerwG. Dieses 
hatte sich im März 2021 in einem Beschwerdeverfahren 
gegen die Nichtzulassung der Revision zu dieser Frage ge-
äußert.34 Es entschied, dass eine »durch eine ›starke Ver-
mutung‹ begründete Beweiserleichterung jedenfalls nicht 
zu einer von der tatsächlichen Verfolgungslage und den 
hierzu heranzuziehenden Erkenntnismitteln unabhän-
gigen, unwiderleglichen Verknüpfung von Verfolgungs-
handlung und Verfolgungsgrund« führe. Auch der EuGH 
stelle die Verknüpfung von Verfolgungshandlung und 
Verfolgungsgrund unter den Vorbehalt der tatsächlichen 
Prüfung.

Das OVG des Saarlandes geht ebenfalls von der Not-
wendigkeit einer Einzelfallbetrachtung aus und lehnte 
den Berufungszulassungsantrag eines syrischen Asyl-
suchenden ab. Die Frage der Verfolgungsrelevanz von 
Wehrdienstentziehung bei syrischen Staatsangehörigen 
könne wegen der Einzelfallbezogenheit nicht mit einer 
verallgemeinerungsfähigen Aussagebeantwortet werden. 
Die Feststellungen des EuGH seien weder auf alle Asyl-
begehren syrischer Asylsuchender anwendbar noch prä-
judizierten sie im Fall, dass sie für das jeweilige Verfahren 
relevant seien, das Ergebnis.35

V. Fazit

Es ist eine starke Tendenz der Obergerichte zu beobachten, 
dem Urteil des EuGH zwar nicht inhaltlich zu widerspre-
chen, es jedoch so auszulegen, dass seine Anwendung ver-
mieden wird: Anstatt die vom EuGH festgestellte »starke 
Vermutung« einer politisch motivierten Verfolgung und 
die damit verbundene Beweiserleichterung aufzugreifen, 
betonen die Obergerichte weiterhin die Notwendigkeit ei-

33 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 18.8.2021 – A 3 S 271/19 , 
M30122.

34 BVerwG, Beschluss vom 10.3.2021 – 1 B 2.21 – asyl.net: M30153, aus-
führlich zitiert in diesem Heft ab S. 431.

35 OVG Saarland, Beschluss vom 16.9.2021 – 2 A 169/21 – asyl.net: 
M30150.

ner Einzelfallbetrachtung oder sie verweisen auf aktuelle 
Erkenntnisse zur Lage in Syrien, die belegen sollen, dass 
der EuGH auf einer überholten Tatsachengrundlage ent-
schieden habe. 

Leider ist dabei unverändert festzustellen, dass eben die 
von den Obergerichten beschriebenen Tatsachengrund-
lagen häufig aus Annahmen und Vermutungen über das 
Vorgehen und die Beweggründe des syrischen Regimes 
sowie über die Motivation derjenigen, die sich dem sy-
rischen Militärdienst durch Flucht entziehen, besteht.36 
Besonders deutlich wird dies in den Ausführungen des 
OVG Nordrhein-Westfalen, das seine Schlussfolgerung 
einer fehlenden Verfolgungsgefahr wiederholt mit Über-
legungen zur »Interessenlage« oder zu den »Bedürfnis-
sen« des syrischen Staates begründet hat.37 Dabei versucht 
das OVG gleichsam, sich in die Rolle des Regimes zu 
versetzen, um einzuschätzen, welche Verfolgungsmaß-
nahmen aus dessen Sicht Sinn ergeben und welche nicht. 
Derartige Versuche, die Motivationslage eines Staates und 
seiner Organe zu ergründen, enden zwangsläufig im Be-
reich der Spekulation – ganz abgesehen davon, dass staat-
liches Handeln in kaum einem anderen Staat so sehr von 
Willkür und Unberechenbarkeit geprägt sein dürfte wie in 
Syrien im letzten Jahrzehnt. 

Wie auch schon vor dem EuGH-Urteil »EZ« festgestellt 
wurde, beruhen die einschlägigen obergerichtlichen Ent-
scheidungen weiterhin darauf, dass sie diejenigen, die sich 
dem syrischen Wehrdienst durch Flucht entzogen haben 
»entpolitisieren« und Handlungen des syrischen Regimes 
»rationalisieren«.38 Da diese Annahmen weiterhin als 
Tatsachengrundlage für die gerichtliche Entscheidungs-
findung herangezogen werden, ist wie damals schon pro-
gnostiziert, die EuGH-Entscheidung wirkungslos geblie-
ben.39

Aktuell hat das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge in einigen der wenigen Verfahren, in denen es vom 
OVG Berlin-Brandenburg verpflichtet worden war, die 
Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, Beschwerde gegen 
die Nichtzulassung der Revision eingelegt.40 Eine Ent-
scheidung liegt in diesen Verfahren bisher noch nicht vor.

36 So wurde schon die Sachverhaltswürdigung des OVG Nord-
rhein-Westfalen in seinem ersten Urteil zu syrischen Wehrdienstent-
ziehern vom 4.5.2017 (14 A 2023/16.A – asyl.net: M25072) kritisiert; 
siehe etwa Julia Idler, Anmerkung, Asylmagazin 7–8/2017, S. 288 ff.

37 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.3.2021, a. a. O. (Fn. 26).
38 Valentin Feneberg, Das rationale Regime? Zur Entpolitisierung syri-

scher Geflüchteter in der deutschen Asylrechtsprechung, Fluchtfor-
schungsblog, 11.5.2020.

39 Valentin Feneberg, VerfBlog, a. a. O. (Fn. 11).
40 Eines dieser Verfahren ist beim BVerwG anhängig unter dem Az. 1 B 

77.21. 
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